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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.2018

Norm

KSchG §6 Abs3

Rechtssatz

Im Hinblick auf die aus dem Transparenzgebot abzuleitende P4icht zur Vollständigkeit muss der Verbraucher von

Anfang an auch über die Gründe und die maßgeblichen Indizes für eine Entgelterhöhung mittels Zustimmungs8ktion

informiert werden, andernfalls die Auswirkungen der Klausel für ihn unklar bleiben. Nur auf diese Weise kann dem

Risiko der künftigen Passivität  des Verbrauchers ausreichend Rechnung getragen werden. Die Parameter, die für eine

Entgelterhöhung mittels Zustimmungs8ktion eine Rolle spielen, müssen aus der Klausel selbst hervorgehen, damit

diese dem Transparenzgebot entspricht.
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